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Zivilgesetzbuch (ZGB) 
Ausgangslage 
Bei Stollers ist wieder mal besonders viel los: Zuerst hat Noras Bruder Oliver (18 Jahre alt), angekündigt, dass er daheim aus- und mit seiner Freundin zusammenziehen will, wovon die 
Eltern überhaupt nicht begeistert sind. Auch Nora ist verliebt und will sich ein Tattoo mit dem Namen ihres Schnügels stechen lassen (bezahlen möchte sie es mit dem Lohn aus ihrem 
Ferienplatz). Und Sabine (11 Jahre), die kleinere Schwester von Nora, hat gegen den Willen der Eltern auf Facebook ein eigenes Konto eröffnet. Nur Sebastian (9 Jahre) würde keine Sorgen machen, wenn er nicht auf dem Pausenplatz dem grössten Rüpel der Schule in Not-
wehr dessen Brille zerschlagen hätte. Das Ganze wird überschattet vom Tod von Noras Lieblingsonkel, Thomas Stoller, welcher kinderlos gestorben ist. 
Lernziele 
Sie lernen … 

- … das Zivilgesetzbuch in seinen Grundzügen und 
- … die Grundregeln des Personen-, Familien- und Erbrechts kennen. 

Was ist das Zivilgesetzbuch? 
Alle der oben beschriebenen Situationen 
der Familie Stoller sind Fälle, welche das Zivilgesetzbuch (ZGB) betreffen. Das ZGB 
regelt viele Bereiche des Lebens von der Geburt bis zum Tod: Es geht dabei unter anderem um die Namensgebung, die Erziehung, das Zusammenleben, die Heirat, die Trennung und 
die Scheidung, um das Eigentum und um Verträge, die wir abschliessen.  
Teile des Zivilgesetzbuches 
1. Nennen Sie die fehlenden Teile des Zivilgesetzbuches (ZGB, S. 16 der Gesetzestexte). 
Teile gelb = in diesem Skript behandelt Kurzbeschrieb 
Einleitungsartikel Grundsätze des privaten Rechts 

1. Personenrecht Rechte und Pflichten von natürlichen und juristischen Personen 

2. Familienrecht Entstehung und Wirkung der Ehe, Ehescheidung, Güterrecht, Entstehung und Wirkung des Kindesverhältnisses 
3. Erbrecht Gesetzliche Erbfolge, Verfügung von Todes wegen, Erbgang 

4. Sachenrecht Eigentum und Besitz 

5. Obligationenrecht  Eigenes Gesetzbuch: Regelt fast alle Vertragsverhältnisse wie 
Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag u.a. 

Der 5. Teil des Zivilgesetzbuches, das Obligationenrecht, ist ein eigenes Gesetz. Dennoch gehört das OR inhaltlich zum ZGB und die Einleitungsartikel 1 bis 10 des ZGB gelten auch für das OR. 
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Personenrecht (natürliche Personen) 
Was unterscheidet …? 
(…) was unterscheidet d’mönsche vom schimpans 
s’isch nid di glatti hut dr fählend schwanz 
nid dass mir schlächter d’böim ufchöme nei 
dass mir hemmige hei (…)    Mani Matter, Hemmige  2. Was unterscheidet den Menschen von einem Tier (z.B. Affe, Katze, Regenwurm) oder 

von einem Ding (Doughnut, Apfel, Gesetzbuch)? 

   
Mensch = Person  Rechte und Pflichten 
(= Rechtssubjekte)   

Sache  keine Rechte und Pflichten (= Rechtsobjekte); 
Ausnahme: (Haus-)Tiere haben begrenzt Rechte (sind z.T. erbberechtigt)   

Anfang und Ende der Persönlichkeit 
Arnold Huber, Noras Klassenlehrer in der Sekundarschule, verunglückt mit seinem Fahrrad 
auf dem Weg zur Arbeit so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstirbt. Seine Ehefrau Iris ist zum Zeitpunkt des Unfalls im achten Monat schwanger. 
Beginn der Persönlichkeit (ZGB 31 I) Vollendete Geburt 
Vorzeitige Rechtsfähigkeit 
(ZGB 31 II) 

Unter dem Vorbehalt, dass es lebendig geboren wird 
 sofern Kind lebendig geboren wird, erbt es 

Ende der Persönlichkeit (ZGB 31 I) Tod; Beweis 

Die Rechte der Persönlichkeit 
Rechtsfähigkeit 
(ZGB 11) 

Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben  haben alle 
Menschen 

Handlungsfähigkeit (ZGB 12) Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu begründen 
Schutz der Persönlichkeit 
(ZGB 28) 

(Fast) umfassender Schutz vor Verletzungen z.B. auch 
vor Ehrverletzung (Bsp. Blocher, Knie), Stalking usw. 

Recht auf den Namen (ZGB 29) 
Nichtverwendung fremder Namen; Änderung des Namens nur wenn achtenswerte Gründe (ZGB 30) 

Die Sache mit dem Fitnesscenter 
Nora (16 Jahre) hat ein Problem: «Vor zwei Wochen habe ich einen Vertrag für den Besuch 
eines Fitnesscenters unterschrieben. Ich bin dadurch berechtigt, die Trainingsanlagen wäh-rend eines Jahres unbegrenzt zu benutzen. Diese Mitgliedschaft kostet CHF 450.–. Eine erste Rate von CHF 150.– habe ich bereits beglichen. Nach vier Wochen habe ich festge-
stellt, dass ich für ein regelmässiges Training im Fitnesscenter neben meiner Schule zu we-nig Zeit habe und wollte den Ausweis, der zum Eintritt berechtigt, zurückgeben. Das Fitness-
center will darauf jedoch nicht eingehen und fordert trotzdem die Bezahlung der restlichen CHF 300.–. Muss ich die Restschuld wirklich bezahlen?» 
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Damit ein Vertrag rechtsgültig abgeschlossen werden kann, verlangt das Gesetz unter ande-rem, dass die Vertragsparteien handlungsfähig sind (Art. 12 ZGB). Der Begriff der «Hand-
lungsfähigkeit» mit seinen Voraussetzungen und Wirkungen ist in den Artikeln 12–19d ZGB genau geregelt.  
3. Lesen Sie die Artikel 12–16 ZGB sorgfältig durch und ergänzen Sie die untenstehende Darstellung. 
 Handlungsfähigkeit  
 
ZGB Art. 13 1. Voraussetzung 

= durch seine Handlungen Rechte und Pflichten be-gründen 
 
ZGB Art. 13 2. Voraussetzung 

Volljährigkeit  Urteilsfähigkeit 
 
 
wird erreicht durch (ZGB Art. 14): 

 = Fähigkeit, vernunftgemäss 
zu handeln: 
Grundsätzlich jeder, ausser seine Urteilsfähigkeit sei ein-
geschränkt oder fehle ganz (ZGB Art 16): 

vollendetes 18. Altersjahr  Kindesalter 
  Geistige Behinderung 
  Psychische Störung 
  Rausch oder ähnliche Zustände 

 4. Ist Nora handlungsfähig? Überprüfen Sie, ob alle Voraussetzungen der Handlungsfähig-keit bei Nora gegeben sind. 
Nein, sie ist urteilsfähig, aber noch nicht volljährig  beschränkt handlungsunfähig   

 Da die Urteilsfähigkeit stetig wächst, unterscheidet man nicht bloss zwischen handlungsfähig und handlungsunfähig, sondern es gibt noch die beschränkte Handlungsunfähigkeit. 
 Geburt ca. 8-jährig 18-jährig Tod 
     

Urteilsfähig-
keit  stetig wachsend 

     
Volljährig-keit   18-jährig 

     

 Handlungs- unfähig Beschränkt handlungsunfähig (Voll) Handlungsfähig 
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5. Schüler und Lehrlinge sind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beschränkt handlungsun-fähig. Die Voraussetzungen und die Wirkungen der Handlungsfähigkeit sind in den Art. 
17–19 ZGB geregelt. Ist der Vertrag mit dem Fitnesscenter aufgrund dieser Artikel gültig? Begründen Sie Ihre Antwort mit dem entsprechenden Gesetzesartikel. 

Nora, 16-jährig, ist urteilsfähig, aber noch nicht volljährig  beschränkt handlungsunfähig  Vertrag nur möglich mit Zustimmung der Eltern 
ZGB Art. 19 Abs. 1    

 
6. Lesen Sie aus dem Familienrecht Art. 323 ZGB: Welchen Folgerungen lassen sich dar-aus für diesen Fall ableiten, wenn wir annehmen, dass Nora inzwischen Lernende wäre 

und selber verdienen würde? 
ZGB Art. 323 Abs. 1: Nora verwaltet den Lehrlingslohn selber  CHF 35/40.- pro Monat, kann sie mühelos bezahlen  Vertrag wäre somit gültig    

Die Stationen des Lebens 
7. Nennen Sie für das entsprechende Recht das Alter, mit dem Sie dieses Recht erlangen bzw. erlangt haben. 
Entstehung des Rechts/der Pflicht Alter 
Rechtspersönlichkeit (= Person im Sinne des Gesetzes) 
 Rechtsfähigkeit (= Rechte und Pflichten haben) Art. 31 ZGB 

Geburt (unter Vorbehalt 
schon vor der Geburt)   

Schulpflicht Art. 22 VSG (Volksschulgesetz): Jedes Kind, das bis zum 31. 
Juli das vierte Altersjahr zurückgelegt hat, tritt auf den darauffolgenden 1. 
August in den Kindergarten ein. Die Eltern können ihr Kind ein Jahr später in das erste Kindergartenjahr eintreten lassen. 

4. Altersjahr   

Beginnende Urteilsfähigkeit (Art. 16/17 ZGB) Ca. 8. Altersjahr   
Strafmündigkeit (= Möglichkeit, nach Gesetz bestraft zu werden 10. Altersjahr   

Vollständige Urteilsfähigkeit (Art. 16/17 ZGB) Ca. 12.–14. Altersjahr   
Religionsmündigkeit (= Möglichkeit, selber über religiöses Bekenntnis zu entscheiden) Art. 303 ZGB 16. Altersjahr   

Sexuelle Mündigkeit Art. 187 StGB 16. Altersjahr   

Volljährigkeit Art. 14 ZGB 18. Altersjahr   

Ehefähigkeit Art. 94 ZGB 18. Altersjahr   
Politische Rechte, aber auch Amtspflicht, Wehrpflicht usw. 
Art. 136 BV, Art. 7 MG (Militärgesetz) 18. Altersjahr   

 
8. Lesen Sie nochmals die Ausgangslage (Seite 1) und entscheiden Sie, was Oliver, Nora, Sabine und Sebastian Stoller konkret dürfen und was nicht. 
Oliver: voll handlungsfähig  darf ausziehen. Nora: Tattoo nicht möglich, auch wenn sie es selber bezahlen könnte. Sabine: Facebook nur mit Einverständnis der Eltern (ab 
13 selbständig). Sebastian haftet für den Schaden bzw. seine Eltern (ZGB 333)    
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Übungen zum Personenrecht 
9. Kreuzen Sie für die folgenden Personen an, ob sie rechtsfähig, volljährig und urteilsfähig und als Konsequenz daraus auch handlungsfähig sind. 

Person Rechts-
fähigkeit 

Voraussetzungen … … für Handlungsfähigkeit 
volljährig urteilsfähig handlungs-

unfähig 
beschränkt 
handlungs-
unfähig 

handlungs-
fähig 

Neugeborenes, 
2 Tage X   X   
Lernende, 
17 Jahre X  X  X  
Noss-Schüler, 
19 Jahre X X X   X 
Asylbewerber, 
22 Jahre X X X   X 
Schäfer-
hund,6 Jahre (X)      
„Kindergärteler“ X   X   
Betrunkener, 
22 Jahre X X  X   

 
10. Lösen Sie die folgenden Fälle mit Hilfe des Gesetzes. Geben Sie immer auch immer den Gesetzesartikel an (wenn möglich mit Absatz). 
1. Der Mechaniker-Lehrling Markus Alpiger ist 17 Jahre alt. Mit 18 Jahren will er den Fahrausweis 

erwerben. Bei einem Occasionshändler entdeckt er sein Traumauto: Einen Opel Manta für CHF 3'000.–. Er will mit seinem älteren Kollegen 
Matthias Tanner vorbeikommen, der für ihn das Auto fährt. Die Eltern von Markus sind mit dem 
Kauf nicht einverstanden. Sie wollen das Ge-schäft rückgängig machen. Wie ist die Rechts-
lage? 

Markus ist noch nicht volljährig  noch nicht handlungsfähig  ohne 
Zustimmung der Eltern keinen Kaufvertrag abschliessen (ZGB 19 I) 
 Aber Frage: Kann M. das Auto aus 
eigenen Ersparnissen (Lehrlingslohn) bezahlen? dann ja 
(ZGB 323) 

2. Am gleichen Abend wollen Markus und Matthias den Kauf seines neuen Autos im Ausgang ge-
bührend feiern. Sie feiern jedoch so fest, dass Matthias Tanner im Suff sein eigenes Auto für 
eine Stange Bier verkauft. Wie ist hier die Rechtslage? 

Matthias wegen Trunkenheit nicht 
urteilsfähig (ZGB 16) und somit handlungsunfähig  Vertrag somit 
ungültig 

3. Stockbetrunken kommt Matthias Tanner nach Mitternacht nach Hause. Aus lauter Freude be-
ginnt er die Blumentöpfe im Treppenhaus aus dem Fenster zu werfen, weil sie ihn schon lange gestört haben. Exakt unter dem Fenster steht der 
BMW des Nachbarn. Kann Matthias Tanner we-gen Sachbeschädigung belangt werden? 

Matthias gemäss ZGB 16 wegen Betrunkenheit nicht urteilsfähig  
handlungsunfähig. Trotzdem wird Matthias ersatzpflichtig (OR 54 II) 

4. Am nächsten Morgen will Markus Alpiger seinen neuen Wagen auf dem Hof seiner Eltern einmal 
Probe fahren. Unglücklicherweise überfährt er aus Versehen die Nachbarskatze „Murphy“, ei-nen reinrassigen Perserkater. Wer kommt für 
den Schaden auf? 

Markus ist zwar noch nicht 
volljährig aber urteilsfähig  wird aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig (ZGB 19 III) 
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Familie und Zusammenleben 
Mash – ewigi liäbi1 

nimm mich i arm & drück mich fescht a dich & la mi nummä 
los 
ich tanke mich grad a dier uf, will’s eifach so guet tuet 
ich ha di gärn, ich bruchä dich, ja ich bi süchtig nach diär 
doch garantiä chan ich diär keini gä, dass es für immer so 
wird si 
 
ewigi liäbi – das wünsch ich diär 
ewigi liäbi – das wünsch ich miär 
ewigi liäbi – numä für üs zwei 
ewigi liäbi – fühl mich bi dier dehäi 
 
säg nid für immer & säg nid niä, ich gibä alles für dich uf 
di blick hed igschlagä i mis härz, hesch mich zum brännä 
bracht 
troffä vo dem stromstoss, wo so guet tued, würdi alles 
machä,  
alles gä, alles für dich tuä, ich la dich nümmä los 
 
ewigi liäbi … 

ich weiss, liäbi chunnt & gad, wiene cherzä schmelzt sie wäg 
ja, wienäs lied hört sie eifach uf oder sie haut eifach ab 
niemmer seid, es sigi liecht, es isch es einzigs gäh & näh 
s’git kei verlüürer oder gwünner i dem würfelschpiel... 
 
ewigi liäbi … 

 

 11. Wie stellen Sie sich Ihre private Zukunft vor? Können Sie sich vorstellen, einmal Familie 
und Kinder zu haben? Wie könnte das Zusammenleben aussehen? Notieren Sie sich Ihre Gedanken dazu, während Sie dieses Lied hören. 

Schülerantwort    
 

Heiraten2 2000 2016 

  
 

Total 39'758 41'646 
je 1000 Einwohner 5,5 5,0 
Erstheiratsziffer (% aller Ehen)   
- Männer – 54,6 
- Frauen – 59,8 
Durchschnittsalter bei Erstheirat   
- Männer 30,3 32,0 
- Frauen 27,9 29,8 
Eingetragene Partnerschaften  2016 
- Paare (Männer) – 502 
- Paare (Frauen) – 227 
Scheidungen 2000 2016 
Total 10'511 17'028 
je 1000 Einwohner 1,5 2,0 
Scheidungen je 100 Ehen 25,6 41,5 
Mit unmündigen Kindern (%) 45,8 … 
Durchschnittliche Ehedauer 13,1 15,0 
Ehedauer (Anzahl)   
- 0–4 Jahre 1'859 2'020 
- 5–9 Jahre 3'388 4'183 
- 10–14 Jahre 1'899 3'356 
-  15 Jahr 3'365 7'469 

                                                
1 text & musig: padi bernhard & mash, copyright by mash 2000, zytglogge-verlag 
2 Quelle: Bundesamt für Statistik BFS, www.bfs.admin.ch, 01.12.17 
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Wie verschieden sind Mann und Frau? Passen Mann und Frau überhaupt zusammen?  
12. Notieren Sie sich in der folgenden Tabelle möglichst viele Vorurteile über das andere Ge-schlecht (wie z.B. Männer sind blöd, Frauen verstehen nichts von Fussball usw.). 

  

 13. Notieren Sie, worin sich Mann und Frau (einmal abgesehen vom körperlichen) voneinan-
der unterscheiden. 

https://goo.gl/forms/9BrE7oVdo6MRGwG92 
besser-lernen.ch > Institutionenkunde > Umfrage zu Frau und Mann Buch mit Diagrammen (vgl.     

 Beispiele Lesen von Strassenkarten 
 Seitwärts parkieren 
 Finden von Sachen im Kühlschrank 

Wissenschaftler3 behaupten, es gäbe tatsächlich 
wesentliche Unterschiede in der Wesensart von 
Mann und Frau gibt. Diese seien evolutionsbiolo-
gisch bedingt und äussern sich in einer unter-
schiedlichen Programmierung des Gehirns. Der 
Mann benutze bei seinen Handlungen vor allem 
die linke (analytische) Gehirnhälfte, während die 
Frau immer beide Gehirnhälften benutzt. Der 
Mann nutze somit die „Vorteile“ eines geradlini-
gen, mathematischen Denkens, während sich 
die Frau mit Ihrer umfassenden Wahrnehmung 
„sich selber im Weg steht“. Vielmehr ist der All-
tag auf das Denken des Mannes zugeschnitten. 
Diese Behauptungen sind jedoch in der Wissen-
schaft äusserst umstritten. 

Die Stationen der Liebe 
„Stationen“ Rechtsbestimmungen 

 
Strafgesetzbuch 
 Sexualstrafrecht (Schutzalter) 

Konkubinat Obligationenrecht 
 Einfache Gesellschaft  Zivilgesetzbuch 

 I. Eherecht 
Verlobung Verlöbnis Eheschliessung  
 Voraussetzungen Ehefähigkeit / Ehehindernisse  Zivile Trauung Trauung (Zivilstandsverordnung)  Kirchliche Trauung Kirchenrecht 
Eheleben Wirkungen der Ehe Kinder / Verwandte II. Verwandtschaft 
Auflösung der Ehe (durch Tod/Scheidung) Ehescheidung 
 Güterrecht 

                                                
3 Quelle: Allan & Barbara Pease, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, Ullstein Verlag 2010 
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Funktion der Familie 
Mögliche Formen des Zusammenlebens 
Die Familie hatte früher vor allem eine Schutz- und Ordnungsfunktion. Die Familie als soziale Gemeinschaft, in der mehrere Generationen lebten, bot Schutz in wirtschaftlicher Not, bei 
Krankheit und im Alter. Entsprechend gross waren auch die Familien. Der Wandel der Ge-sellschaft hat dazu geführt, dass sich die Familienform stark verändert hat. Es sind verschie-dene Familienformen möglich: 
 «Klassische» Familie 
 Grossfamilie 
 Kinderlose Paare 

 Konkubinat 
 Alleinerziehende Eltern 
 Patchworkfamilie 

 Eingetragene Partner-schaft (gleichgeschlechtli-
che Paare) 

 
14. In welcher Familienform sind Ihre Grosseltern, Ihre Eltern und Sie selber aufgewachsen? Wie viele Geschwister waren sie/Sie? In welcher Familienform möchten Sie (evtl. mit Kin-

dern) später einmal leben? Jeweils Familienform und Anzahl Geschwister eintragen. 

 
Das Konkubinat 
Auf Dauer angelegtes Zusammenleben von zwei Partnern, die nicht miteinander verheiratet sind, auch „Ehe ohne Trauschein“ genannt. 

 Fall: Hans Moser und Martina Gerber sind seit zehn Jahren ein Paar. Hans studiert Recht, 
während Martina als Sekretärin arbeitet und für den Unterhalt beider aufkommt. Zugleich sorgt Martina auch für den Haushalt, damit sich Hans voll auf sein Studium konzentrieren kann. Geplant ist, erst zu heiraten und Kinder zu kriegen, wenn Hans sein Studium beendet 
hat. Hans werde dann voll arbeiten, während Martina sich mehrheitlich auf Haus und Kind konzentrieren werde. Kurz nach erfolgreichem Studienabschluss eröffnet Hans ihr, als die 
beiden schon mitten in Hochzeitsvorbereitungen stehen, dass er sie verlassen werde. Er habe sich in eine Studienkollegin verliebt und werde sie demnächst heiraten.  
15. Welche Ansprüche kann Martina Gerber gegenüber Hans Moser geltend machen? Dis-kutieren Sie mögliche Ansprüche mit Ihrem Banknachbarn. 
Vor der Verlobung: Keine Ansprüche, Martina hätte in einem Konkubinatsvertrag mögliche Abgeltungen vereinbaren müssen, wenn die Beziehung aufgelöst wird 
 Nach der Verlobung (= Eheversprechen): Rückerstattung der Geschenke (ZGB 91) mit 
Ausnahme von Gelegenheitsgeschenken (u.a. Liebesbrief), Angemessener Beitrag an die bereits getätigten Hochzeitsausgaben (ZGB 92)    

Sie selber Ihre Kinder Ihre Eltern Ihre Grosseltern 
♂ 

Klassisch, 3 

♀ 
Klassisch, 3 

♂ 
Klassisch, 2 

♀ 
Grossfamilie, 8 

Klassisch, 3 Klassisch, 2 

♂ 
Klassisch, 2 

♀ 
Klassisch, 2 
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Vorteile und Nachteile des Konkubinats 
Da die meisten Konkubinatspaare jung und kinderlos sind, tragen sie auch weniger Verant-wortung, und manche Nachteile fallen deshalb nicht so stark ins Gewicht. 
Vorteile 
 Einfache Gründung 
 Trennung ohne Gerichtsverfahren mög-lich («Ehe auf Probe» möglich) 
 Wohnung und Lebensunterhalt für ein 

Paar günstiger als für zwei Einzelperso-nen 
 Je nach Steuer kleinere Steuerbelastung 
 Witwer: Beibehaltung der Rente trotz neuer Partnerschaft 
 Rentner: mehr AHV-Rente (2 x 100 % statt Ehepaar-Rente 150 %) 

Nachteile 
 Unbeschränkte und solidarische (gegen-

seitige) Haftung der Partner, OR 537 
 Bei Trennung: kein rechtlicher Schutz des schwächeren Partners 
 Kein Rentenanspruch bei Tode des Part-ners 
 Keine gesetzlichen Erbansprüche bei Tod des Partners 
 Keine gesetzliche Vertretung des Part-

ners 
 Ärztliche Auskunftspflicht in der Regel nur 

gegenüber Verwandten 
 Elterliches Sorgerecht allein bei der Mut-

ter 
Aufgabe zum Konkubinat 
16. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Schreiben Sie in das Kästchen rechts „richtig“ hin, falls die Aussage stimmt. Korrigieren Sie die falschen 

Aussagen. 
1. Peter Ganz und Doris Frei leben seit einem Jahr im Konkubinat. Das ist eine Form des Zusammenlebens, bei der die Partner nur zivil getraut wurden. 

Keine zivile Trauung 
2. Doris möchte für das Zusammenleben vertragliche Re-

geln machen. Peter meint jedoch, das Gesetz regle das Konkubinat, ein Vertrag sei daher überflüssig. 
Konkubinat im Gesetz (fast) 
nicht geregelt 

3. Nun wird Peter schwer krank und ist schlecht versichert. 
Als Lebenspartnerin ist Doris von Gesetzes wegen ver-pflichtet, Peter finanziell zu unterstützen. 

Keine Verpflichtung für Doris; erst wenn verheiratet 
4. Peters Krankheit verschlimmert sich und Doris möchte Genaueres wissen. Die Ärzte müssen/dürfen ihr keine 

Auskunft geben. 
Richtig 

5. Peter stirbt und Doris erhält eine Witwenrente. Erhält keine Witwenrente; 
erst wenn verheiratet 

6. Durch die Auflösung der Lebensgemeinschaft erhält Do-
ris den Anspruch, ihre Möbel zurückzunehmen, die sie mit in die Gemeinschaft gebracht hat. 

Richtig (aber: Beweis) 

7. Sie erbt nach Gesetz die Hälfte von Peters Vermögens-werten. 
Kein gesetzliches Erbrecht 
zwischen Konkubinatspartnern 

8. Nach einer bestimmten Zeit geht Doris eine neue Kon-kubinatsbeziehung mit Roland Rast ein und bald stellt 
sich Nachwuchs ein. Das Kind erhält den Namen und das Bürgerrecht der Mutter. 

Richtig 

9. Das Sorgerecht für das Kind liegt automatisch bei bei-
den Konkubinatspartnern. Sorgerecht bei der Mutter 
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17. Nach den traurigen Erlebnissen mit Peter und nachdem jetzt ein Kind in der  Gemein-schaft lebt, will Doris nun auf jeden Fall einige Dinge vertraglich regeln. Was sollte in ei-
nem solchen Vertrag geregelt sein? Nennen Sie nebst den Namen der Vertragsparteien mindestens fünf wichtige Punkte.4 

1. Inventar über die mitgebrachten Vermögenswerte der Partner   
2. Wer leistet welchen finanziellen Beitrag für den gemeinsamen Haushalt, bzw. was 
zahlt jeder für sich selber?   
3. Wer macht was im Haushalt? / eventuell Ausgleichszahlungen bei Mehrarbeit Wie ist das Mietverhältnis geregelt? Wer zahlt den Mietzins?   
4. Regelung der Kindesanerkennung; Auflösung der Gemeinschaft / 
Unterhaltsansprüche   
5. Regelung der Verhältnisse im Todesfall eines Partners  Testament! (Achtung: Sofern vertragliche Verpflichtungen über das Erbe eingegangen werden, müssen die Formvorschriften für den Erbvertrag eingehalten werden!)   

Die Ehe 
Die Ehefreiheit 
Art. 14 BV garantiert die Ehefreiheit: Niemand kann gezwungen werden, jemanden zu heira-
ten, den er nicht heiraten will, und niemand kann eine Ehe verbieten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Heirat erfüllt sind und Ehehindernisse fehlen.  
Ehevoraussetzungen 
18. Suchen Sie in den Artikeln 94 ff. ZGB die rechtlichen Bestimmungen zu den nachfolgen-

den Begriffen. Geben Sie die Artikelnummern an und schreiben Sie das Wichtigste dieser ZGB-Artikel stichwortartig auf. 
Begriff Beschreibung Gesetzesartikel 

Ehefähigkeit 18. Altersjahr zurückgelegt urteilsfähig 
………………………… und ………………………… ZGB 94 

Ehehindernisse 
1. Nahe Verwandtschaft: Verwandt in gerader Linie (Eltern–Kinder usw.) und Geschwister ZGB 95 

2. Bereits bestehende („frühere“) Ehe ZGB 96 

Wirkungen der Ehe 
19. Suchen Sie in den Artikeln 159 ff. ZGB die rechtlichen Bestimmungen zu den Begriffen auf dieser und der nächsten Seite. Geben Sie die Artikelnummern an und schreiben Sie 

das Wichtigste dieser ZGB-Artikel stichwortartig auf. 
Begriff Beschreibung Gesetzesartikel 

Eheliche Gemein-schaft 
Gegenseitige Verpflichtung, das Wohl der 
Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für Kinder gemeinsam zu sorgen Schulden Treue und Beistand  

ZGB 159 

                                                
4 Beispiele von Konkubinatsverträgen finden Sie mit weiteren Informationen im Internet z. B. unter www.konkubinat.ch. 



Noss Schulzentrum  Institutionenkunde 
Abteilung BWA Zivilgesetzbuch 

© Noss BAS/FRC/GEM Institutionenkunde_Teil 08_Zivilgesetzbuch_v17-18.docx Seite 11 

Familienname 
1. Jeder Ehegatte behält seinen Namen. 2. Jeder kann den Namen des anderen annehmen. 3. Falls 
1., müssen Eltern entscheiden, wie Kinder heissen 

ZGB 160 

Bürgerrecht Jeder Ehegatte behält sein Bürgerrecht ZGB 161 

Eheliche Wohnung Gemeinsam bestimmt (auch gemeinsam 
gekündigt oder verkauft) ZGB 162 

Unterhalt der Fa-
milie 

Gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für 
gebührenden Unterhalt sorgen ZGB 164 

Vertretung der 
ehelichen Gemein-schaft 

Jeder vertritt NUR für laufende Bedürfnisse  hier auch solidarische Haftung ZGB 166 

Ausübung des Be-rufs 
Bei Wahl und Ausübung Rücksicht auf den andern und das Wohl der ehelichen 
Gemeinschaft 

ZGB 167 

Auskunftspflicht Jeder kann vom anderen Auskunft über 
Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen ZGB 170 

Das Güterrecht 
Das Güterrecht bestimmt, was während der Ehe wem gehört und wie das Vermögen bei 
Scheidung oder bei Tod unter den Ehegatten aufgeteilt wird. 

Die Güterstände 

   

Die Errungenschaftsbeteili-
gung ist der häufigste Güter-
stand (auch ordentlicher Gü-terstand genannt). Er kommt 
immer dann zur Anwendung, wenn nichts Besonderes ver-
einbart worden ist. 

Gütertrennung: Es existiert 
kein gemeinsames Vermö-gen. Jedem Ehegatten ge-hört sein ganzes Vermögen 
alleine. Dieser Güterstand wird gewählt, wenn z.B. ein 
Ehegatte ein Geschäft führt. 

Gütergemeinschaft: Dieser 
Güterstand wird von Eheleu-ten gewählt, die den Gemein-schaftsgedanken in den Vor-
dergrund stellen. Die Güter-gemeinschaft ist sehr selten. 



Noss Schulzentrum  Institutionenkunde 
Abteilung BWA Zivilgesetzbuch 

© Noss BAS/FRC/GEM Institutionenkunde_Teil 08_Zivilgesetzbuch_v17-18.docx Seite 12 

Der Ehevertrag 
Durch Eheverträge können die Güterstände selbst bestimmt werden. Innerhalb von gesetzli-chen Schranken können zudem besondere Vereinbarungen getroffen werden. Eheverträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. 
Die Errungenschaftsbeteiligung (ZGB 196 ff.) 
Güterstand, der ohne besondere Vereinbarungen gilt (also ohne Ehevertrag). 

Das Eigengut (ZGB 198) 
Das Eigengut wird nicht geteilt und beinhaltet: 
 Gegenstände ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch (Kleider, Schmuck usw.) 
 Was die Eheleute in die Ehe einbringen (Hausrat, Ersparnisse usw.), 
 Erbschaften und Schenkungen 
Die Errungenschaft (ZGB 197) 
Die Errungenschaft ist in der Regel alles, was die Eheleute während der Ehe erwirtschaften: 
 Lohn 
 Erträge des Eigenguts 
 Leistungen von Sozialversicherungen usw. 
Während der Ehe: Verwaltung und Nutzung 
Bei der Errungenschaftsbeteiligung verwaltet und nutzt jeder Ehegatte sein Eigengut und seine Errungenschaft selber. Dafür haftet jeder Ehepartner selber für seine Schulden. 
Nach der Ehe: Die güterrechtliche Auseinandersetzung 
Durch Tod oder Scheidung wird die Errungenschaftsbeteiligung wie folgt aufgelöst: 
1. Jeder Partner begleicht die Schulden beim andern. 
2. Beide erhalten ihr Eigengut. 
3. Von der Errungenschaft werden gemeinsame Schulden abgezogen Das Ergebnis nennt man dann Vorschlag. 
4. Der Vorschlag wird je zur Hälfte unter den Partnern aufgeteilt. 
 
Beispiel: Nora Stollers Nachbarn Lena und Pirmin heiraten. Ehevertrag schliessen sie kei-nen ab. Lena hat CHF 50'000.– auf ihrem Konto, Pirmin CHF 60‘000.–. Vier Jahre nach der Heirat erbt Pirmin CHF 90'000.–. Durch seinen Lohn wächst seine Errungenschaft innerhalb 
von fünf Jahren auf CHF 130'000.– an. Lena erreicht eine Errungenschaft von CHF 50'000.–.  
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Fragen zum Güterrecht 
20. Welche Güterstände kennt das ZGB? 
Errungenschafts-
beteiligung Gütertrennung Gütergemeinschaft    

 21. Welche Vermögenswerte gehören von Gesetzes wegen zum Eigengut? 
Was ein Partner mit in die Ehe bringt (Vermögen VOR der Ehe)    
Was einem Partner während der Ehe unentgeltlich zukommt (Erbschaft, Schenkung)    
Was einem Partner ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dient (Kleider, 
Schmuck)    

 22. Welche Vermögenswerte werden der Errungenschaft zugeordnet? 
Alles, was die Ehegatten WÄHREND der Dauer der Ehe erwirtschaften (z.B. Lohn, Erträge aus dem Eigengut, Ersparnisse WÄHREND der Ehe)    

Übungen zum Güterrecht 
23. Nehmen Sie in den folgenden Fällen die güterrechtliche Auseinandersetzung vor. Stellen 

Sie die Lösung im Lösungsschema sauber dar.  
a) Herr Herzig und seine Frau sind seit 15 Jahren verheiratet. Nun stirbt Herr Herzig an ei-nem Herzinfarkt. Das eheliche Vermögen beträgt CHF 120'000.–. Aufzeichnungen erge-ben, dass Herr Herzig CHF 20'000.– mit in die Ehe gebracht hat. Das Eigengut der Frau 

beträgt CHF 30'000.–. Wie viel erhält nun Frau Herzig? 
Eheliches Gesamtvermögen zum Zeitpunkt des Todes CHF 120'000.- 
Minus Eigengut Frau – CHF 30'000.- 
Minus Eigengut Mann – CHF 20'000.- 
= Vorschlag (Errungenschaft) = CHF 70'000.- 

 

Güterrechtlicher Anteil der Frau 
Eigengut CHF 30'000.- 
+ ½ des Vorschlags CHF 35'000.- 
Total CHF 65'000.- 
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b) Herr Frei und seine Frau lassen sich nach 10 Jahren Ehe auf gemeinsames Begehren scheiden. Sie lebten unter dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. 
Ihr Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: - Der Mann brachte CHF 25'000.– an Aktien mit in die Ehe. Damit machte er bis zur Einreichung der Scheidung einen Gewinn von CHF 8'000.–. Eine Tante schenkte ihm 

CHF 30'000.–. - Die Frau brachte ein Sparkonto von CHF 40'000.– (Zins bis zur Einreichung der 
Scheidung: CHF 7'000.–) in die Ehe ein und erbte von den Eltern CHF 90'000.–. - Während der Ehe waren beide erwerbstätig. Zusammen ersparten sie bis zur Einrei-
chung des Scheidungsgesuches CHF 65'000.–. Wie gross sind die Anteile? 

Person Vermögenswert CHF Total (CHF) 

Eigengut Mann Aktien CHF 25'000.- CHF 55'000.- Schenkung CHF 30'000.- 
 

Eigengut Frau Sparkonto CHF 40'000.- CHF 130'000.- Erbschaft CHF 90'000.- 
    

Errungenschaft 
Gewinn Aktien CHF 8'000.- 

CHF 80'000.- (Vorschlag) Zins Sparkonto CHF 7'000.- 
Löhne/Ersparnisse CHF 65'000.- 

Gesamtvermögen CHF 265'000.- 
 Güterrechtlicher Anteil 
Person Vermögenswert CHF Total (CHF) 

Mann Eigengut CHF 55'000.- CHF 95'000.- ½ Vorschlag CHF 40'000.- 
    

Frau Eigengut CHF 130'000.- CHF 170'000.- ½ Vorschlag CHF 40'000.- 
Gesamtvermögen CHF 265'000.- 

 24. Lösen Sie im Internet auf www.learningapps.org weitere Aufgaben (Suchbegriff: «Güter-recht»). 
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Das Kindesrecht 
Gesetzliche Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Eltern gegenüber ihren Kindern und der Kinder gegenüber ihren Eltern 

 In der Umgangssprache versteht man unter „Eltern“ stets die leiblichen, also biologischen El-tern. In der Realität ist diese biologische Beziehung (vor allem zum Vater) nicht immer be-
kannt oder umstritten. Um diese Ungewissheit zu verringern und möglichst einfache Verhält-nisse zu schaffen, definiert das Gesetz die „rechtlichen“ Eltern. In der Folge ist vom Verhält-
nis zwischen den „rechtlichen“ Eltern und den Kindern die Rede. 
Die Entstehung des Kindesverhältnisses (Art. 252 ff. ZGB) 
25. Vervollständigen Sie mit Hilfe des Gesetzes (Art. 252 ZGB) den folgenden Lückentext.  1. Das Kindesverhältnis zur Mutter entsteht durch die ……………………Geburt des Kin-

des. 
2. Ist die Mutter während der Geburt ……………………verheiratet, gilt der 

…………………… Ehemann als Vater des Kindes. Stirbt der Ehemann vor der Geburt, 
gilt er trotzdem als Vater, wenn das Kind innerhalb 300 Tagen nach seinem Tod geboren 
wird. Diese gesetzliche Vaterschaftsvermutung aufgrund der Ehe zur Mutter können vom 
Ehemann und (unter gewissen Voraussetzungen) vom Kind angefochten werden.  

3. Ist die Mutter nicht …………………… verheiratet, kann der leibliche Vater das Kind 
……………………anerkennen. Mutter und Kind können bei einem 
……………………Gericht auf Feststellung der Vaterschaft klagen (evtl. erfolgt eine DNA-
Analyse). 

4. Letztendlich kann das Kindesverhältnis zum Vater und zur Mutter auch durch 
……………………Adoption entstehen.  

Kindeswohl 
Das Kindeswohl ist der oberste Grundsatz im Kindesrecht und muss von den Eltern, aber 
auch von den Behörden in kindesrechtlichen Angelegenheiten beachtet werden. Am genau-esten umschrieben wird das Kindeswohl in ZGB 302: Das Kind hat Anrecht auf körperliche, 
geistige und sittliche Entfaltung gemessen an seinen Neigungen und Fähigkeiten. 
Diese Ausrichtung des Gesetzes auf das Kindeswohl heisst aber nicht, dass Kinder immer machen können, was sie wollen. Was dem Kind in Anbetracht der gesamten Situation und 
auch mit Blick auf die Zukunft am besten dient, muss nicht mit dem momentanen Willen des Kindes übereinstimmen. So auferlegt das Gesetz dem Kind auch verschiedene Pflichten. So 
schuldet das unmündige Kind den Eltern grundsätzlich Gehorsam (ZGB 301 II).  
Ebenso darf es ohne elterliche Einwilligung in der Regel nicht selber über seinen Aufent-haltsort bestimmen. 
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Rechte des Kindes 
26. Nennen Sie für die folgenden Rechte den entsprechenden Gesetzesartikel. Als Grund-lage dienen Ihnen die Art. 270 ff. des ZGB. 
Recht Beschreibung ZGB-Artikel 

Unterhaltspflicht 
der Eltern 

Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukom-men. ZGB 276 
Die Unterhaltspflicht dauert bis zur Volljährigkeit des Kin-des oder bis es eine Erstausbildung abgeschlossen hat. ZGB 277 

Elterliche Sorge Solange das Kind noch minderjährig ist, steht es unter el-terlicher Sorge. ZGB 296 
- bei verheirate-ten Eltern Die elterliche Sorge wird von den verheirateten Eltern ge-meinsam ausgeübt. ZGB 297 

- bei unverhei-rateten Eltern 
Sind Vater und Mutter nicht verheiratet, liegt die Sorge-
pflicht in der Regel bei der Mutter. Mit Zustimmung der Kindesschutzbehörde können die Eltern aber ein ge-
meinsames Sorgerecht vereinbaren. 

ZGB 298a 

Pflege und Erzie-
hung 

Die Eltern haben die Aufgabe, die körperliche und geis-
tige Entwicklung ihrer Kinder zu fördern und zu schützen. 

ZGB 301/302 

Mitbestimmung in 
der Erziehung  

Die Eltern gewähren dem Kind bei wichtigen Entscheiden im Rahmen seiner Urteilsfähigkeit das Mitbestimmungs-recht. 

Angemessene Freiheit  

Die Eltern lassen dem Kind bei seiner Lebensgestaltung einen Freiraum, der seiner Reife entspricht. In diesem 
Zusammenhang stellen sich viele Fragen, die nicht gene-rell beantwortet werden können, zum Beispiel:  
 Wie lange darf ein 13-jähriges Kind in den Ausgang gehen?  
 Welcher Bildungsweg soll ein Kind einschlagen? 

Religiöse Erzie-hung 
Bis zum vollendeten 16. Altersjahr bestimmen die Eltern über die religiöse Erziehung des Kindes. Mit 16 Jahren 
kann es seinen Glauben selber bestimmen. 

ZGB 303 

Gesetzliche Ver-tretung 
Die Eltern vertreten im Rahmen der Sorgepflicht das un-
mündige Kind. Ist das Kind urteilsfähig, haben die Eltern bei der Vertretung Rücksicht auf die Meinung des Kindes 
zu nehmen. 

ZGB 304 

Kindesvermögen 
Hat ein Kind Vermögen, so haben die Eltern dieses im 
Rahmen ihrer Sorgepflicht zu verwalten. Die Eltern dür-fen in der Regel nur die Erträge (Zinsen, Gewinne) die-ses Vermögens für den Unterhalt und die Ausbildung des 
Kindes gebrauchen. 

ZGB 318 

Lohn des Kindes (Arbeitserwerb) 
Hat ein unmündiges Kind ein Arbeitseinkommen, kann es 
dieses selber verwalten und nutzen. Lebt es noch bei den Eltern, so können sie verlangen, dass es einen Teil 
an seinen Unterhalt beisteuert. 

ZGB 323 

Haftung des Kin-
des 

Schäden, die ein nicht urteilsfähiges unmündiges Kind 
jemandem durch unerlaubte Handlung zufügt, haften die Eltern, sofern sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Für Schäden, die ein urteilsfähiges unmündige Kind verur-
sacht, haftet es (bzw. sein Vermögen) aber selber. 

ZGB 333 
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Massnahmen zum Schutze des Kindes  
Vormundschaftliche Massnahmen 
Ist das Kindeswohl gefährdet, kann die Vormundschaftsbehörde sämtliche Massnahmen tref-
fen, die zum Schutz des Kindes nötig sind. Eine Massnahme zum Schutze des Kindes be-deutet immer auch einen Eingriff in die Rechte der Eltern. Die Vormundschaftsbehörde hat deshalb eine Interessenabwägung vorzunehmen. 
Entziehung der elterlichen Sorge 
Sind die Eltern überhaupt nicht in der Lage, ihre Pflichten zu erfüllen, oder misshandeln sie 
ihr Kind oder lassen es verwahrlosen, so kann ihnen die Vormundschaftsbehörde die elterli-che Sorge entziehen. Das Kind erhält einen Vormund und wird nötigenfalls in einer Pflegefa-milie untergebracht. Die Eltern müssen in diesem Fall aber weiterhin finanziell für ihr Kind 
aufkommen, soweit das ihnen möglich ist. 
Kindesschutz im Strafgesetz  
Das Strafgesetzbuch (StGB) sieht verschiedene Bestimmungen zum Schutz des Kindes vor, insbesondere bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht, bei Verletzung der Fürsorge und 
Erziehungspflicht und bei sexueller Ausbeutung.   
Fragen zum Kindsrecht 
27. Was ist unter der Bestimmung zu verstehen, wonach die Eltern die Erziehung nach den 

Eignungen und Neigungen des Kindes richten sollen? 
Jedes Kind hat bestimmte Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Diese gilt 
es bei der Erziehung und bei der Ausbildung des Kindes zu berücksichtigen.    

 28. Kann ein Kind bei seiner Erziehung mitbestimmen? 
Bei der Erziehung soll das Kind seiner Reife und seiner Urteilsfähigkeit entsprechend mitbestimmen können. Die Gehorsamspflicht bleibt grundsätzlich bestehen.    

 29. Wie lange müssen die Eltern für die Kinder finanziell aufkommen? 
Bis zum vollendeten 18. Altersjahr oder bis eine angemessene Erstausbildung 
ordentlicherweise abgeschlossen ist.    

 
30. Gibt es eine Pflicht der Kinder, für den eigenen Unterhalt mitbesorgt zu sein? 

Ja, wenn es dem Kind zugemutet werden kann (genügend eigenes Einkommen)    

 31. Wer verwaltet das Vermögen unmündiger Kinder? 
Das Kindesvermögen wird grundsätzlich von den Eltern verwaltet, Lohn das Kind selber.    
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Aufgaben 
Mit ihren Kindern Max (16), der eine Lehre als Dentaltechniker macht, und Irene (12), die noch die Primarschule besucht, lebt das Ehepaar Küng irgendwo in Spiez. 
 32. Lösen Sie die folgenden Fälle. Nennen Sie – sofern möglich – den auf den Fall zutreffen-den Gesetzesartikel. 
 a) Irene hat beim Spielen in der Nachbarwohnung eine Fensterscheibe zerstört. 
ZGB Art. 333: Irene ist unmündig. Sie hat widerrechtlich fremdes Eigentum zerstört. Der Vater ist haftbar, sofern er nicht darlegen kann, dass er das übliche und den Umständen gebotene Mass an Sorgfalt bei der Beaufsichtigung beachtet hat. 
Hingegen: Irene schon fast urteilsfähig  selber haftbar (ZGB 19 III)    

 b) Max will gleich nach der Lehre die Matura nachholen und Zahnarzt studieren. Er meint, seine Eltern müssten dieses Studium bezahlen. 
ZGB Art. 277: Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Mündigkeit oder bis zum Abschluss einer ordentlichen Ausbildung (z.B. Lehrabschluss). Die Eltern müssen 
nicht, können ihn aber unterstützen.    

 c) Nach sechs Monaten kommt Max auf die Idee, die Lehre aufzugeben und eine Karriere als Schlagersänger zu starten. Von dieser Idee sind die Eltern gar nicht begeistert. 
ZGB Art. 296/301/302: Max ist unmündig und steht unter elterlicher Sorge. Er schuldet 
den Eltern Gehorsam. Diese müssen aber auf seine Eignungen und Neigungen Rücksicht nehmen.    

 d) Max kann seinen Lehrlingslohn von CHF 800.-selber verwalten. Die Eltern verlangen aber von ihm, dass er einen angemessenen Beitrag an den Unterhalt leistet, da Max im gleichen Haushalt wohnt. Max findet dies ungerecht. 
ZGB Art. 276/323: Die Eltern können dies unter den gegebenen Umständen verlangen.    

 e) Die Familie ist katholisch. Irene will aber den reformierten Religionsunterricht besuchen, da ihre beste Freundin reformiert ist. 
ZGB Art. 303: Über die religiöse Erziehung entscheiden die Eltern. Irene kann erst mit 16 Jahren über ihre Religionszugehörigkeit entscheiden.    

 f) Die Kinder Max und Irene haben von einem Verwandten CHF 100‘000.- geerbt. Die El-tern verwalten dieses Geld und möchten damit ein neues Auto kaufen. 
ZGB Art. 319: Die Eltern dürfen nur die Erträge für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder und, wenn nötig, für die Haushaltführung verwenden. Das Vermögen an sich 
darf nicht angetastet werden.    

 g) Max hat genug von der Familie. Er fühlt sich gegängelt. Darum will er eine eigene Woh-nung beziehen. Die Eltern sind dagegen. 
ZGB Art. 301: Das Kind darf ohne elterliche Einwilligung die häusliche Gemeinschaft 
nicht vor 18 Jahren verlassen.    
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Erbrecht 
Die gesetzliche Erbfolge – Fall 
Stollers Nachbar, der 24-jährige Christian Schmied verunglückt mit seinem Motorrad tödlich. Christian lebte seit einem Jahr mit seiner Freundin Cornelia Moser zusammen, die von ihm 
ein Kind erwartet. Christian hat zwei Brüder: Mit dem älteren Bruder hat er seit einem gros-sen Krach vor zwei Jahren keinen Kontakt mehr. Die Familie des jüngeren Bruders hingegen 
sieht er regelmässig, vor allem da er noch der Götti dessen kleiner Tochter Sarah ist. Christi-ans Vater ist sehr früh verstorben, die Mutter erfreut sich jedoch bester Gesundheit. Frage: Wer erbt wie viel von Christians Vermögen? Hätte Christian frei bestimmen können, 
wie viel wer erhalten soll? 
Drei zentrale Fragen zur Erbteilung 
1. Wie werden die Er-ben eingesetzt?  Nach Gesetz (Art. 457–462 ZGB) 

 Mit Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) 
2. Wer kann Erbe sein?  Gesetzliche Erben 

 Durch Verfügung eingesetzte Erben 
3. Wie viel bekommen die einzelnen Erben?  Nach Gesetz 

 Gemäss Verfügung ( Pflichtteile beachten!) 
Erbrechtliche Grundsätze (Art. 457–462 ZGB) 
1. „Das Gut folgt dem Blut“: Die Erben aus einem besser berechtigten Stamm schliessen die Erben eines nachfolgenden Stammes aus  d.h. 1. vor 2. vor 3. Stamm (vgl. nächste 

Seite) 
2. Beim 2. und 3. Stamm erben zuerst die Stammträger je zur Hälfte 
3. Anstelle vorverstorbener Erben treten deren Nachkommen (zu gleichen Teilen). 
4. Sonderregelung für den überlebenden Ehegatten: 

Ehegatte neben Nachkommen 1/2 = 2/4 
Ehegatte neben Erben des 2. Stammes 3/4 
Ehegatte neben Erben des 3. Stammes 4/4 = alles 

 33. Zeichnen Sie gemäss der vorhergehenden Fallbeschreibung die familiären Verhältnisse 
von Christian Schmid auf. Tragen Sie anschliessend in Ihrer Zeichnung ein, wer gemäss Gesetz wie viel erben würde. Wie sähe die Situation aus, wenn Christian mit Cornelia verheiratet gewesen wäre? 

xxx    
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Eine mögliche Verwandtschaft in der Übersicht5 

  
34. Zeichnen Sie Ihren eigenen Stammbaum über mindestens drei Generationen (Sie zuun-terst) auf. Schreiben Sie auf, wer wie viel erhalten würde, falls Ihnen etwas passiert (was 

wir natürlich auf keinen Fall hoffen!). 

xxx    

                                                
5 Saxer, Tobler, Rüfenacht, Spannungsfeld Recht, Verlag SKV, 2001 
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35. Geben Sie für die folgenden Beispiele die gesetzliche Ansprüche in Bruchteilen an.6 

 36. Der Lieblingsonkel von Nora, Thomas Stoller ist kinderlos gestorben (vgl. Seite 1 im 
Skript). Wer erbt wie viel, wenn Thomas Stoller verheiratet war, von Noras Grosseltern nur noch die Grossmutter Hedy Stoller lebt sowie Thomas Stoller ausser Noras Vater, Stefan, keine weiteren Geschwister mehr hatte? 

xxx    

                                                
6 Aus: Willy Ch. Zobrist und Markus Schärrer, Special Law, Lehrmittelverlag WKS Bern, 2002 
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Spendable Seniorin: Wer zu ihr nett war, kriegte 1800 Franken 
Eine alte Dame aus Frankreich hat ihr gesamtes Vermögen rund zweihundert Leuten ver-macht, die sie teils nur vom Sehen kannte - unter anderem den Busfahrern aus ihrer Stadt. 
Jeannine Vromant, die vor eineinhalb Jahren im Alter von 86 Jahren gestorben war, habe keinen Mann, keine Kinder und keine Geschwister gehabt, sagte ihr Notar Francis Bécu. Statt ihr Vermögen von rund 280‘000 Euro (425‘000 Franken) einer Vereinigung zu verma-
hen, habe sie es lieber den Menschen schenken wollen, die nett zu ihr gewesen seien.Vro-mant habe deshalb ihre Krankenschwestern und Pflegerinnen sowie Verwaltungsangestellte 
und die Busfahrer von Dieppe bedacht. «Sie hatte keinen Führerschein, und die Fahrer ha-ben immer nett bei ihr angehalten, um ihr das Leben zu vereinfachen.» Vromant sei die Güte in Person gewesen, sagte der Notar. Für seine Kollegen und ihn sei ihr Erbe dagegen «kein 
Geschenk»: Er habe mehr als ein Jahr lang gebraucht, um alle Leute ausfindig zu machen, die sie beschenken wollte. Teils habe die alte Dame nur einen Vornamen oder eine Be-
schreibung gegeben wie etwa «der Mann, der die Einkäufe bringt». Jeder Erbe bekomme unter dem Strich rund 1200 Euro (rund 1800 Franken) von ihr, sagte der Notar. (sda, 
www.bluewin.ch, 16.09.09)  

 
Die Verfügung von Todes wegen: Die Pflichtteile (Art. 471 ZGB) 
Gesetzliche, Mindestansprüche, auf welche die Erben Anspruch haben: 
Nachkommen (Ziff. 1) …………………………………. 

des gesetzlichen Erban-spruches Eltern (Ziff. 2) …………………………………. 
Überlebender Ehegatte (Ziff. 3) …………………………………. 

Die Verfügungsarten und -formen (Art. 498–516 ZGB) 
Bedingung: Urteilsfähigkeit und Mündigkeit des Erblassers (Art. 467 f. ZGB) 

Letztwillige Verfügung 
(Testament) 

Öffentliches Testament 
(ZGB 499 ff.) 

 Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. 
Notar) 

 zwei handlungsfähige Zeugen 
Eigenhändiges Testament (ZGB 505)  persönlich und vollständig von Hand 

 mit Datum und Unterschrift 

Mündliches Testament 
(ZGB 506 ff.) 

 Nottestament (ausserordentliche Um-stände) 
 Willenserklärung vor zwei Zeugen 
 diese sorgen für Beurkundung 

Erbvertrag Vertragliche Vereinbarung zwi-schen Erblasser und Erben  Mitwirkung einer Urkundsperson (Notar) 
 zwei handlungsfähige Zeugen 
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Beispiel eines 
Testaments7 

  
37. Ermitteln Sie die gesetzlichen Erben, ihre Pflichtteile sowie das frei verfügbare Quote. 
Sachverhalt Gesetzliche Er-ben Pflichtteile Frei verfügbar 

1. Christian Schmied (siehe vorne) vererbt bei seinem Tode CHF 120‘000.-. Be-rechnen Sie, wie viel er davon mit ei-
nem Testament seiner Partnerin Corne-lia Moser hätte vererben können. 

Kind: alles 
= 120‘000.- 

Kind: ¾ von 
120‘000 = 
90‘000.- 

30‘000.- 
 Cornelia 
Moser 

2. Wer würde wie viel erben, wenn Chris-tian Schmied vor seinem Tode Cornelia 
Moser noch geheiratet hätte, mit einem Testament aber seinem Göttikind mög-lichst viel hätte vererben wollen (Nach-
lass ebenfalls CHF 120‘000.-). 

Kind: ½ = 
60‘000.- 
 
Ehefrau: ½ = 
60‘000.- 

Kind: ¾ von 
60‘000.- = 
45‘000.-;  
Ehefrau: ½ von 
60‘000.- = 
30‘000.- 

15‘000.- + 30‘000 
= 45‘000.- 
(Göttikind) 

3. Nehmen Sie aufgrund des obigen Tes-
taments von Paul Etter die Erbteilung nach seinen Wünschen vor. Sein Ver-mögen betrug CHF 600‘000.-. 

Ehefrau: ½ = 
300‘000.- 
 
Kinder: ½ =  
300‘000.- 

Kinder: 
¾ von 300‘000.- 
= 225‘000.- 

75‘000.- 
 Krebsliga 10‘000.-  Rosmarie 5‘000.- 
 Rest (Ehefrau) 
60‘000.-  Total 360‘000.- 

                                                
7 Aus: Stadlin, Rechtskunde, Verlag Dr. A. Stadlin, 1997 
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HÄTTE ich das gewusst…8 
Therapeuten sagen, dass sich Paare vor der Ehe zu wenig mit der Realität des Zusammen-lebens auseinandersetzen. Die folgenden Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie heiraten. 
1. Können Sie sich vorstellen, Ihre Partner-

schaft fortzusetzen, wenn Ihr Partner im Roll-
stuhl sitzt? 

2. Wie beschreiben Sie Dritten Ihren Partner? 
Und wie Ihre Partnerschaft? 

3. Was schätzen Sie an Ihrem Partner? 
4. Worin sind Sie sich ähnlich? 
5. Haben Sie Vorbilder für eine gute Ehe, und 

sind es die gleichen Vorbilder? 
6. Haben Sie ein ähnliches Verständnis von 

Ordnung? 
7. Möchten Sie Ihren Partner um sich haben, 

auch wenn das Begehren nachlässt? 
8. Gibt es Dinge, über die Sie mit Ihrem Partner 

nicht sprechen können? 
9. Möchten Sie Kinder haben? Können Sie Kin-

der haben? Wenn ja: Haben Sie sich darüber 
verständigt, wer sich vor allem um sie küm-
mern wird? 

10. Haben Sie Ihren Partner schon mit Kindern 
erlebt? War Ihnen wohl dabei? 

11. Kennen Sie die religiösen und spirituellen 
Überzeugungen Ihres Partners? Sind Sie 
sich einig, wie Ihre Kinder in diesen Fragen 
erzogen werden sollen? 

12. Wissen Sie, wie viel Ihr Partner verdient? 
Wie gross sein Vermögen ist oder wie hoch 
seine Schulden? 

13. Möchten Sie ein gemeinsames Konto ha-
ben? 

14. Können Sie über Ihren Partner lachen? Darf 
er über Sie lachen? 

15. Sind Sie sich einig darüber, wie der Haushalt 
geregelt und wer für was zuständig sein 
wird? 

16. Kennen Sie die Krankheitsgeschichte Ihres 
Partners, sowohl die physische als auch die 
psychische? 

17. Haben Sie das Gefühl, Ihr Partner hört Ihnen 
zu? 

18. Haben Sie Lust, Ihrem Partner zuzuhören? 
19. Mögen Sie die Freunde Ihres Partners? 
20. Menschen tendieren dazu, im Alter ihren El-

tern ähnlicher zu werden. Befremdet Sie 
diese Vorstellung in Bezug auf Ihren Part-
ner? 

21. Was stört Sie an der Familie Ihres Partners? 
22. Gibt es etwas, das Sie nicht bereit sind, in Ih-

rer Ehe aufzugeben? Weiss Ihr Partner da-
von? 

23. Würden Sie Ihrem Partner zuliebe umzie-
hen? 

24. In welchen Situationen finden Sie Ihren Part-
ner befremdend oder peinlich? 

25. Haben Sie sich gut überlegt, welchen Namen 
Sie tragen wollen und welchen Ihre Kinder? 

26. Welche Schwächen verheimlichen Sie vor Ih-
rem Partner? 

27. Möchten Sie, dass Ihr Partner Ihnen beichtet, 
wenn er fremdgeht? Und beichten Sie Ihre 
Seitensprünge? Heisst das, Sie haben wel-
che? Haben Sie sich darüber verständigt? 

28. Wenn Ihr Partner Sie betrügt, dann lieber mit 
einer Person, die Sie begehrenswert und 
sympathisch finden, oder mit einer Person, 
deren Reize Ihnen unerklärlich sind? 

29. Lieben Sie Ihren Partner? Woran erkennen 
Sie das? 

30. Liebt Ihr Partner Sie? Woran erkennen Sie 
das? 

31. Was spricht gegen das Heiraten? 
32. Was, glauben Sie, wird besser, wenn Sie 

heiraten? 
33. Woran merken Sie, dass Sie mit Ihrem Part-

ner Seelenkontakt haben? 
34. Wie viele Heiratsanträge haben Sie bereits 

gestellt, und wie viele haben Sie erhalten? 
35. Warum wollen Sie heiraten? 

Internet 
Begriffsübungen zum ZGB: Geben Sie auf www.learningapps.org hintereinander die Such-begriffe „Personenrecht“, „Familienrecht“ und „Erbrecht“ ein. Sie finden dann je eine Be-
griffsübung (Wortgitter).    
                                                
8 Quelle: NZZ Folio 04/2007 
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https://goo.gl/forms/9BrE7oVdo6MRGwG92 besser-lernen.ch > Institutionenkunde > Umfrage zu Frau und Mann 
 2017/18 

BWA 1 Frauen sind kompliziert, gehören in die Küche, brauchen für alles länger (WC), gehen gemeinsam auf die Toilette, richtig zickig (Divas), lästern, Frauen können nicht still sein, sind für das Putzen und Aufräumen verantwortlich 

BWA 1 Männer sind egoistisch, nicht kommunikativ, kompliziert, sind ungeduldig, können nicht diskutieren (ziehen den Schwanz ein), «Grännibabies», eher direkt (lästern weniger, mehr mit Gewalt), müssen immer etwas beweisen, unvernünftig, handeln ohne zu überlegen, teilweise wie Kleinkinder, zeigen weniger Emotionen (Empathie), können nicht mit Gefühlen anderer umgehen, schmerzempfindlicher, nicht Multitasking-fähig, können nicht suchen (Tunnelblick), viel schneller beim Shoppen, viel am PC oder TV, Grüsle (unhygienisch), können gegenüber Frauen ihre Meinung nicht vertreten, putzen nicht, halten sich für den Grössten 
 2016/17 

BWA 2 Geldfressmaschine, entscheidungsunfreudig, können nicht autofahren, sind dumm (Blondinen), ungeduldig, kompliziert, gehören in die Küche, schwach, zickig, treffen unverständliche Entscheidungen, zu viel Schminke, verstehen wenig vom Computer, vertragen nichts (Alkohol), vertragen keine Kritik, zu viele Gefühle, zu viele Kleider, egoistisch, denken, sie haben immer recht, sind diskussionsunfähig, sind weniger wert (als Männer) 

BWA 2 Können nicht kochen, zu viel am Computer, leiden an Midlife-Crisis, stur, schwanzgesteuert, können nicht Haushalt führen, gehören in die Wiese  sollen arbeiten, hartnäckig, Angeber, unstylish, unordentlich, ständig am Saufen, Besserwisser, Dramaqueens, hören nicht zu, sind mit Kollegen anders (machohafter) als alleine, rücksichtslos, denken nur an sich, denken immer zweideutig, sind von Frauen abhängig 
 BWA 1 Können nicht autofahren, denken, man könne Online-Spiele pausieren, man weiss nicht, was Ja oder Nein heisst, haben zu wenig Kleider, treffen nicht nachvollziehbare Entscheidungen, sind nie zufrieden, reden zu viel, denken, sie seien zu dick, man kann nicht mit ihnen einkaufen, stalken, sind lange im Badezimmer, werden grundlos agressiv, lachen ab allem, denken, sie haben recht, schlecht in Mathematik, machen auf Selfies einen Duckface, machen zu viele Fotos, können können nicht geradlinig denken, lästern über alles und jeden, kennen sich nicht in Technik 

BWA 1 Kompliziert (extrem), selbstverliebt, schwanzgesteuert, machtergreifend, egoistisch, emotionslos oder überemotional, aber nichts dazwischen, faul, grosses Ego, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, eiskalt, stehen nicht zur Partnerin, eifersüchtig (sehr), rechthaberisch, dickköpfig, besitzergreifend, Weichei, wehleidig, handeln ohne überlegen, lieben Auto mehr als Freundin, untreu, müssen Babo spielen, kein Fingerspitzengefühl, handgreiflich, können nicht gut zu hören, kindisch, keine Manieren, nicht 
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aus, handwerklich unbegabt, kommen nicht auf den Punkt, vertragen keinen Alkohol, wollen alles bestimmen, geben zu viel Geld für unnötige Sachen aus 

multitaskingfähig, schwer von Begriff, lassen einen nicht ausreden, naiv 

 
2015/16 

BWA 2 Viel Zeit im Bad, können nicht gut autofahren, geben viel Geld fürs Shoppen aus, können nicht Fussballspielen, lästern viel (über andere), viel Schminke, tratschen, reden (zu) viel, kichern herum, sind kompliziert, immer Küsschen/Umarmen beim Begrüssen, mögen keinen Alkohol verleiden,     BWA 1 Schlechte Autofahrer, reden zuviel, Lästertaschen, schnell eifersüchtig, selbstkritisch (zu dick, zu hässlich, finden sich weniger schön als andere), man kann es ihnen nicht immer/nie recht machen, Shoppingwahn (Kaufsucht), sehr schnell besorgt, zickig (herummäkeln, reklamieren), hypersensibel 

BWA 2 Hören nie zu, denken sie wissen alles besser, haben immer recht, lassen Frauen alles machen (Haushalt usw.), sind kindisch, noch nicht reif, können keine Gefühle zeigen, spielen sich gern auf, sind, kompliziert, sind faul, sind schnell beleidigt, wollen alles mit Kraft lösen, können nicht verlieren, werden schnell eifersüchtig, können keine Symbole (Mimik, Gestik) deuten, reden nur über Fussball, Autos und Bier  BWA 1 Hören nicht zu, kein Mitgefühl, müssen vor Kollegen etwas beweisen, kompliziert, wie Kleinkinder (wenn sie etwas wollen), Besserwisser, denken sie sind der Chef, oberflächlich, von sich selbst überzeugt, arrogant, Macho, gamesüchtig, Auto ist alles, tun so wie wenn sie mutig wären sind es aber nicht, unordentlich, haben das Gefühl, nur sie verstehen etwas von Fussball 
 2014/15 

BWA 2: zickig, arrogant, können nicht autofahren, kein Musikgeschmack, reden zu viel, besetzen Bad zu lange, achten zu fest auf eigene Äussere, kompliziert, kein Fussballgeschmack, nervig, pingelig, Gesundheitsfanatiker   BWA1: Gehören in die Küche, können nicht autofahren, Schminkwahnsinn, sind immer auf Diät, haben eine kleine Blase  müssen ständig auf die Toilette, verstehen nichts von Technik, „niemand“ versteht sie, haben weniger Rechte, sind lange im Badezimmer, haben immer ein Problem, reden zu viel, sind emotional, weinen bei Filmen, unkontrollierbare Hungeranfälle, nutzen einen aus, können schlecht Bälle werfen, schreiben einem alles vor, können weniger schlagen, sind bei Streit immer unschuldig, denken sie sind intelligenter  

BWA 2: egoistisch, selbstverliebt, gefühlslos, oberflächlich, können nicht zuhören, vergesslich, kindisch, eitel, Macho, konservativ (Frauen in die Küche), unzuverlässig, wollen nur das Eine, nur Autos und Fussball, chaotisch, faul, uncooler als Frauen   BWA1: Wollen immer das Eine…, haben zu hohe Erwartungen (an die Frauen), bekommen einen Bierbauch, rennen vor Problemen weg, sind nicht Multitasking-fähig, können schlecht zuhören, sind faul, haben wenig Selbstbeherrschung, lieben das Auto mehr als Frauen, zeigen nicht gern Gefühle, sind unanständiger, sind selbtverliebt, sind kindischer, pinkeln überallhin, kaufen unnütze und teure Sachen, gehen mehr fremd, sind unselbständig, empfinden mehr Schmerz, hässliche Handschrift, sind gewaltbereiter 
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